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04. Diakone/Diakoninnen in der Tätigkeit  
als Jugendreferenten/Jugendreferentinnen1

 
 
 

EG 9 b 
 
1.  a) Absolventen und Absolventinnen von diakonisch-missionarischen Ausbildungsstätten, 

die von der Landeskirche anerkannt sind, während des Anerkennungsjahres und der 
Aufbauausbildung bis zum Abschluss der Zweiten Dienstprüfung und Berufung in das 
Diakonen-/Diakoninnenamt. 

b) Studierende der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, die bereits den Bachelor in 
Religionspädagogik, Religions- und Gemeindepädagogik oder Diakoniewissenschaft 
haben, bis zum Abschluss des zweiten Bachelors Soziale Arbeit und Berufung in das 
Diakonen-/Diakoninnenamt. 

c) Absolventen und Absolventinnen von anderen evangelischen Hochschulen mit einem 
Bachelorabschluss in Religionspädagogik, Religions- und Gemeindepädagogik oder 
Diakoniewissenschaft bis zum Abschluss des zweiten Bachelors Soziale Arbeit und 
Berufung in das Diakonen-/Diakoninnenamt. 

d) Beschäftigte, die in anderen Landeskirchen in das Amt der Diakonin/des Diakons be-
rufen wurden, aber nur über einen Bachelorabschluss in Religionspädagogik, Religi-
ons- und Gemeindepädagogik oder Diakoniewissenschaft verfügen, bis zum Ab-
schluss des zweiten Bachelors Soziale Arbeit. 
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2. Diakone und Diakoninnen in der Tätigkeit als Jugendreferenten/Jugendreferentinnen mit 

abgeschlossener Ausbildung gemäß § 3 des Diakonen- und Diakoninnengesetzes2. 
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3.  a) Beschäftigte wie zu 2. als leitende oder geschäftsführende Jugendreferen-

ten/Jugendreferentinnen in einem Bezirksjugendwerk oder einer vergleichbaren Struk-
tur. 

b) Beschäftigte wie zu 2. als stellvertretende leitende oder geschäftsführende Jugendre-
ferenten/Jugendreferentinnen in einem Jugendwerk oder einer vergleichbaren Struk-
tur mit mehr als fünf3 inhaltlich arbeitenden Beschäftigten (andere Jugendreferen-
ten/Jugendreferentinnen oder Beschäftigte mit vergleichbarem Hochschulabschluss). 

c) Beschäftigte wie zu 2., denen die Funktion als Fachkraft im Bereich Kindeswohlge-
fährdung gemäß SGB VIII übertragen ist. 

  

                                                
1 Red. Anm.: Diese Neufassung des Vergütungsgruppenplans 4 gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens bis zur Überprüfung der Vergütungsgruppenpläne der KAO durch die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung des TVöD. In diesem Zeitraum sind alle Eingruppie-
rungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) nach diesem Vergütungsgruppenplan vor-
läufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand. Vgl. Abl. 67 S. 88, 93. 
2 Gleichgestellt sind gemäß § 2 Abs. 2 Diakonen- und Diakoninnengesetz als gleichwertig anerkannte 
Ausbildungen. 
3 Hierzu zählt auch der/die leitende oder geschäftsführende Jugendreferent/-referentin und ihre/seine 
Stellvertretung. 



d) Beschäftigte wie zu 2. mit Zuständigkeit in mindestens zwei selbstständigen Arbeits-
bereichen (jeweils mindestens 30 % des Beschäftigungsumfangs). 
Ein selbstständiger Arbeitsbereich kann z. B. sein: 
- Einsatzbereich außerhalb der Institution Kirche, z. B. bei einem Landkreis, einer 

Kommune, einer diakonischen Einrichtung oder in der Schule 
- Flüchtlings-/Asylarbeit 
- Schulungs-/Bildungsarbeit 
- Waldheim 
- Beratungstätigkeit im Bereich Bezirks-/Kreisdiakonie 
- Jungschararbeit 
- Arbeit mit Jugendlichen 
- Arbeit mit jungen Erwachsenen 
- Arbeit mit Familien 
- Notfallseelsorge. 
Als ein selbstständiger Arbeitsbereich gilt auch die Erteilung von Religionsunterricht 
unabhängig vom Stundendeputat. 

e) Beschäftigte wie zu 2., die bei der Landeskirche oder einem landeskirchlichen Werk 
oder Dienst, Einrichtungen oder Träger konzeptionell beraten und begleiten. 

f) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, die sich entsprechend Fallgruppe 3 a) 
bis 3 e) durch die besondere Schwierigkeit aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
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4.  a) Beschäftigte wie zu 2. als leitende oder geschäftsführende Jugendreferen-
ten/Jugendreferentinnen in einem Jugendwerk oder einer vergleichbaren Struktur mit 
mehr als fünf4 inhaltlich arbeitenden Beschäftigten (andere Diakone/Diakoninnen oder 
Beschäftigte mit vergleichbarem Hochschulabschluss). 

b) Beschäftigte wie zu 2. als stellvertretende leitende oder geschäftsführende Jugendre-
ferenten/Jugendreferentinnen in einem Jugendwerk oder einer vergleichbaren Struk-
tur mit mehr als fünfzehn inhaltlich5 arbeitenden Beschäftigten (andere Diako-
ne/Diakoninnen oder Beschäftigte mit vergleichbarem Hochschulabschluss). 

c) Beschäftigte wie zu 3 e), die bei der Landeskirche oder einem landeskirchlichen Werk 
oder Dienst einen abgeschlossenen Arbeitsbereich verantworten6. 

d) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, die sich entsprechend Fallgruppe 4 a) 
bis 4 c) durch das Maß an Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraus-
hebt. 
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5.  a) Beschäftigte wie zu 2. als leitende oder geschäftsführende Jugendreferen-
ten/Jugendreferentinnen in einem Jugendwerk oder einer vergleichbaren Struktur mit 
mehr als fünfzehn7 inhaltlich arbeitenden Beschäftigten (andere Diakone/Diakoninnen 
oder Beschäftigte mit vergleichbarem Hochschulabschluss). 

b) Beschäftigte wie zu 2. in der Tätigkeit als fachlicher Leiter/fachliche Leiterin des 
Evangelischen Jugendwerks in Württemberg.  

c) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, die sich entsprechend Fallgruppe 5 a) 
bzw. 5 b) durch das Maß an Verantwortung und die besondere Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe 12 heraushebt.  

  

                                                
4 Hierzu zählt auch der/die leitende oder geschäftsführende Jugendreferent/-referentin und ihre/seine 
Stellvertretung. 
5 Hierzu zählt auch der/die leitende oder geschäftsführende Jugendreferent/-referentin und ihre/seine 
Stellvertretung. 
6 In der Landesstelle des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg sind dies die Teamleiter/-innen 
sowie die Stabsstellen z. B. im Bereich Jugendpolitik, Werk- und Personal, Jugendevangelisation. 
7 Hierzu zählt auch der/die leitende oder geschäftsführende Jugendreferent/-referentin und ihre/seine 
Stellvertretung. 



 
Protokollnotiz (KAO) zu Vergütungsgruppenplan 4:  
1. Überleitungsbestimmungen: 

Die Überleitung in den Vergütungsgruppenplan 4 in der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung erfolgt 
mit folgenden Maßgaben:  
a) Beschäftigte, die am 30. Juni 2016 in den Vergütungsgruppenplan 14 eingruppiert sind, wer-

den am 1. Juli 2016 der Entgeltgruppe, die sich nach dem Vergütungsgruppenplan 4 in der ab 
1. Juli 2016 geltenden Fassung ergibt, zugeordnet.  

b) Ergibt die Zuordnung eine höhere als die am 30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
werden die Beschäftigten zum 1. Juli 2016 gemäß § 17 Abs. 4 KAO höhergruppiert. Ab dem 
1. Juli 2016 gilt in diesem Fall für die Beschäftigten die Anlage A (VKA) zum TVöD. Der Unter-
schiedsbetrag zum bisherigen Entgelt wird gemäß § 12 Abs. 5 AR-Ü auf einen zustehenden 
Strukturausgleich angerechnet. Es gilt Besitzstand bezüglich aller bisherigen Entgeltbestand-
teile.  

c) Ergibt die Zuordnung die gleiche wie die am 30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
bleiben die Entgeltgruppe und die Stufenzuordnung unverändert. Ab dem 1. Juli 2016 gilt für 
die Beschäftigten die Anlage A (VKA) zum TVöD.  
Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 2006 in die auf dem TVöD basierende Fassung der KAO 
übergeleitet wurden und aufgrund der Überleitungsbestimmungen bislang nicht alle Stufen der 
Entgelttabelle erreichen konnten, ist die Stufenlaufzeit für das Erreichen der nach der Anla-
ge A (VKA) zum TVöD möglichen weiteren Stufen auf der Basis der am 1. Oktober 2008 er-
reichten regulären Stufe zu ermitteln. Abweichend davon ist bei Beschäftigten, die am 1. Ok-
tober 2006 direkt in eine individuelle Endstufe übergeleitet wurden, die Stufenlaufzeit für das 
Erreichen der nach der Anlage A (VKA) zum TVöD möglichen weiteren Stufen auf der Basis 
der am 1. Oktober 2006 zugeordneten individuellen Endstufe zu ermitteln. Dabei sind die regu-
lären Stufenlaufzeiten zu Grunde zu legen; verlängerte Stufenlaufzeiten aufgrund von Überlei-
tungsbestimmungen finden keine Berücksichtigung. Es gilt Besitzstand bezüglich aller bisheri-
gen Entgeltbestandteile. 

d) Ergibt die Zuordnung eine niedrigere als die am 30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, 
bleiben die Beschäftigten in ihrer seitherigen Entgeltgruppe und Stufe. Es gilt Besitzstand be-
züglich aller bisherigen Entgeltbestandteile. Auch die Zuordnung zur Anlage A (Bund) oder An-
lage A (VKA) bleibt in diesem Fall unverändert. Der weitere Stufenaufstieg wird vollzogen, als 
ob eine Überleitung nicht stattgefunden hätte. 

e) § 8 Abs. 3 AR-Ü findet für dem Vergütungsgruppenplan 4 zugeordnete Beschäftige ab 1. Juli 
2016 keine Anwendung mehr. 

2. Besitzstandsregelung zu den Vergütungsgruppenplänen 3 bis 7 
a) Beschäftigte, die bereits am 30. Juni 2016 in einem Arbeitsverhältnis nach der KAO standen 

und zum 1. Juli 2016 in die Vergütungsgruppenpläne 3 bis 7 übergeleitet wurden, gelten auch 
dann als Beschäftigte mit abgeschlossener Ausbildung gemäß § 3 Diakonen und Diakonin-
nengesetz, wenn sie: 
aa) zwar über die notwendige fachliche Qualifikation verfügen, aber keine Berufung in das Di-

akonen-/Diakoninnenamt vorliegt 
oder 
bb) bereits in das Diakonen-/Diakoninnenamt berufen sind, aber nur über einen Diplom- oder 

Bachelorabschluss in Religionspädagogik, Religions- und Gemeindepädagogik oder Dia-
koniewissenschaft verfügen. 

b) Die Gleichstellung gemäß Buchstabe a) gilt auch bei einem unmittelbaren Arbeitgeberwechsel 
innerhalb der KAO. Unterbrechungen von nicht mehr als sechs Monaten sind unschädlich. 

 


